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VERORDNUNG (EWG) Nr. 819/86 DER KOMMISSION
vom 20 . März 1986

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2315/76 über den Verkauf von Butter
aus staatlicher Lagerhaltung

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3768/85 (2), insbeson
dere auf Artikel 6 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 2315/76 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1960/85 (4), bestimmt in Artikel 1 , daß das zum Verkauf
gestellte Erzeugnis vor dem 1 . Juni 1983 von der Inter
ventionsstelle eingelagert worden sein muß .
In Anbetracht der Entwicklung der Lagerbestände ist es
angebracht, diese Verkäufe auf Butter auszudehnen, die
vor dem 1 . Juni 1985 eingelagert worden ist.

Artikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2315/76 wird der
Stichtag „ 1 . Juni 1983" durch den Stichtag „ 1 . Juni 1985"
ersetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . März 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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